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Mitglieder-Info Nr. 24/2008 
 
Anrechnung von angespartem Blindengeld nach dem SGB XII 
 
hier: Urteil des Bundessozialgerichts vom 11.12.2007, Az. B 8/9b SO 20/06 R 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Bundessozialgericht hat mit der o. a. Entscheidung in einem Einzelfall entschie-
den, dass der Verwertung bzw. dem Einsatz des durch Blindengeld angesparten 
Vermögens die Härtefallregelung des § 88 Abs. 3 Satz 1 BSHG bzw. des § 90 
Abs. 3 Satz 1 SGB XII entgegensteht. So werde angespartes Blindengeld, auch 
wenn es nicht verbraucht wird, nicht zweckneutral, sondern diene auch weiterhin 
dem blindheitsbedingten Mehrbedarf, dessen Art und Umfang von den persönlichen 
Wünschen des Betroffenen abhängt, ohne das geprüft werden dürfte, ob es tatsäch-
lich bestimmungsgemäß verwendet wird. Dies gelte jedenfalls so lange die Blindheit 
fortbesteht. 
 
Das Urteil ist als Anlage beigefügt. 

Mit freundlichem Gruß 
gez.: Bernd Finke 

Mitglieder: Bezirk Mittelfranken, Ansbach - Bezirk Schwaben, Augsburg - Bezirk Oberfranken, Bayreuth - Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, Berlin - Der Senator für Arbeit, 
Frauen, Gesundheit, Jugend, und Soziales Bremen - Landesamt für Soziales und Versorgung des Landes Brandenburg, Cottbus - Sozialagentur Sachsen-Anhalt, Halle/Saale - Behörde für Soziales, 
Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz Hamburg - Niedersächsisches Landesamt für Soziales Jugend und Familie, Hildesheim - Landeswohlfahrtsverband Hessen, Kassel - Ministerium für 
Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren  des Landes Schleswig-Holstein, Kiel - Landschaftsverband Rheinland, Köln - Bezirk Niederbayern, Landshut – Kommunaler Sozialverband 
Sachsen, Leipzig - Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz, Mainz - Landesamt für Soziales und Familie Thüringen, Meiningen - Bezirk Oberbayern, München - Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe, Münster - Bezirk Oberpfalz, Regensburg - Landesamt für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz, Saarbrücken - Kommunaler Sozialverband Mecklenburg-
Vorpommern, Schwerin - Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg, Stuttgart - Bezirk Unterfranken, Würzburg 


